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Richtlinie 
des Ministeriums für Wirtschaft 

und Energie des Landes Brandenburg 
für das Programm zur Förderung 

von Forschung, Innovationen und Technologien 
(ProFIT Brandenburg)

Vom 28 . Februar 2018

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie vorrangig kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU)1 sowie Forschungseinrichtungen2 im Verbund mit 
Unternehmen projektbezogene Zuwendungen für Vor-
haben

- der industriellen Forschung,

- der experimentellen Entwicklung,

- der Marktvorbereitung/Markteinführung,

- von Prozess- und Organisationsinnovationen sowie

- Durchführbarkeitsstudien.

 Maßgeblich für die Gewährung der Zuwendungen sind 
die Landeshaushaltsordnung (LHO) und die dazugehöri-
gen Verwaltungsvorschriften, insbesondere zu den §§ 23, 
44 LHO, die Bestimmungen über den Einsatz von Mit-
teln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), die Regionale Innovationsstrategie, die 
allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)3  
und die De-minimis-Verordnung4 . Es gelten die zum 
Zeitpunkt der Entscheidung jeweils aktuellen Fassungen .

1 .2 Ziel der Förderung ist die Aufrechterhaltung und Erhö-
hung der Innovationsintensität der brandenburgischen 
Wirtschaft unter Berücksichtigung der im Rahmen der 
regionalen Innovationsstrategie des Landes Brandenburg 
definierten Cluster und deren Masterplänen, die von he- 
rausgehobener Bedeutung für den Strukturwandel am 
Standort sind . Damit verbunden ist die Erhöhung der  
Anzahl nachhaltiger, neuer oder verbesserter Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen sowie die Erhöhung des 
Anteils der Aufwendungen für die Entwicklung neuer 
oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistun-
gen an den Gesamtaufwendungen und die Erhöhung des 
Umsatzanteils neuer oder verbesserter Produkte, Verfah-
ren und Dienstleistungen am Gesamtumsatz . 

 Angestrebt sind insbesondere Kooperationen zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft - auch unter Berücksichti-
gung von Akteuren außerhalb von Brandenburg - und 
somit der Technologietransfer, um die wirtschaftliche 
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Verwertung von Forschungs- und Entwicklungsergebnis-
sen in Brandenburg zu verstärken und zu beschleunigen . 
Internationale Kooperationen sind ausdrücklich einge-
schlossen . Dies soll auch zur Erhöhung der Anzahl der 
Veröffentlichungen und der Erschließung neuer Geschäfts-
felder durch qualifiziertes Personal führen. Durch die 
Förderung sollen regionale Kompetenzen gebündelt, 
leistungsfähige Kooperationsstrukturen gestärkt, heraus-
ragende Kompetenzen der Brandenburger Wissenschaft 
in die Anwendung gebracht und dadurch Wettbewerbs-
fähigkeit, Beschäftigung und Wachstum nachhaltig stabi-
lisiert und erhöht werden .

 Des Weiteren sollen Forschungs-, Entwicklungs- und  
Innovations(FuEuI)-Aktivitäten - auch im Zusammen-
hang mit unternehmerischen Gründungen und Ansied-
lungen - gefördert werden.

1 .3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwen-
dung besteht nicht . 

2 Gegenstand der Förderung

 Zuwendungsfähig sind Einzel- und Verbundprojekte5 in 
den nachfolgend genannten Phasen eines Innovations-
prozesses gemäß Artikel 25 AGVO in Verbindung mit 
Artikel 2 Nummer 85, 86 und 87 AGVO sowie in den 
Bereichen Prozess- und Organisationsinnovationen ge-
mäß Artikel 29 AGVO in Verbindung mit Artikel 2 Num-
mer 96 und 97 AGVO. Die Planung des Projektes erfolgt 
in zu definierenden Arbeitspaketen, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass die Arbeitspakete vollständig einer der nach-
folgenden Phasen zuzuordnen sind .

2 .1 Phase der industriellen Forschung

 Zur Phase der industriellen Forschung gehört das plan-
mäßige Forschen oder kritische Erforschen zur Gewin-
nung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, 
neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu ent-
wickeln oder wesentliche Verbesserungen bei bestehen-
den Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen herbei-
zuführen . Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen 
komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau 
von Prototypen in einer Laborumgebung oder in einer 
Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden 
Systemen wie auch von Pilotlinien, wenn dies für die in-
dustrielle Forschung und insbesondere die Validierung 
von technologischen Grundlagen notwendig ist .

2.2 Phase der experimentellen Entwicklung

 Die Phase der experimentellen Entwicklung bezeichnet 
Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhan-
dener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher 
und sonstiger einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten 
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mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren 
oder Dienstleistungen zu entwickeln . Dazu zählen zum 
Beispiel auch Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und 
Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienst-
leistungen .

 Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung 
von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotpro-
jekte sowie die Erprobung und Validierung neuer oder 
verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in 
einem für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen 
Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser Maßnah-
men darin besteht, im Wesentlichen noch nicht festste-
hende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter 
zu verbessern .

 Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung 
von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojek-
ten einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig um 
das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen Her-
stellung allein für Demonstrations- und Validierungs-
zwecke zu teuer wäre .

 Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routine-
mäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden 
Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, 
Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen 
Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserun-
gen darstellen sollten .

2 .3 Phase der Marktvorbereitung und der Markteinführung

 Diese Phase umfasst sowohl die abschließende, markt-
nahe Produktentwicklung (zum Beispiel Produktdesign 
und Produktgestaltung) als auch die Vorbereitung des 
Unternehmens auf die standardisierte Fertigung des Pro-
duktes (Serienfertigung) sowie die Überführung von tech-
nisch neuen oder verbesserten Produkten, Verfahren oder 
Dienstleistungen in die kommerzielle Umsetzung und 
die Marketing- und Vertriebstätigkeiten. Eine Förderung 
in dieser Phase ist nur als De-minimis-Beihilfe6 zulässig .

2.4 Durchführbarkeitsstudien durch externe Dienstleister 
(Unternehmen oder Forschungseinrichtungen) zur Vor-
bereitung von Forschungstätigkeiten

 Bewertung und Analyse des Potenzials eines Vorhabens 
mit dem Ziel, die Entscheidungsfindung durch objektive 
und rationale Darlegung seiner Stärken und Schwächen 
sowie der mit ihm verbundenen Möglichkeiten und  
Gefahren zu erleichtern und festzustellen, welche Res-
sourcen für seine Durchführung erforderlich wären und 
welche Erfolgsaussichten das Vorhaben hätte zur Vor-
bereitung von Forschungstätigkeiten 

2.5 Prozess- und Organisationsinnovationen (Förderung 
grundsätzlich nur in Wettbewerbsverfahren)

 Unter Prozessinnovation ist die Anwendung einer neuen 
oder wesentlich verbesserten Methode für die Produktion 
oder die Erbringung von Leistungen zu verstehen .

 Organisationsinnovationen beinhalten die Anwendung 
neuer Organisationsmethoden in den Geschäftsprakti-
ken, den Arbeitsabläufen oder Geschäftsbeziehungen ei-
nes Unternehmens . 

2 .6 Von einer Förderung ausgeschlossen sind Projekte, für 
die eine Förderung aus anderen EU-, Bundes- oder Lan-
desprogrammen erfolgt oder erfolgt ist .

3 Zuwendungsempfänger

3 .1 Antragsberechtigt sind

3 .1 .1 für Zuschüsse: 

 rechtlich selbstständige, auf Gewinnerzielung ausgerich-
tete Unternehmen7 sowie Forschungseinrichtungen2 im 
Sinne dieser Richtlinie .

3 .1 .2  für Darlehen:

 rechtlich selbstständige, auf Gewinnerzielung ausgerich-
tete Unternehmen7 .

3 .2 Die Antragsteller müssen ihren Sitz, mindestens jedoch 
eine organisatorisch eigenständige Betriebsstätte im 
Land Brandenburg haben . 

3.3 Unternehmen, die die KMU-Definition nicht erfüllen, 
sind nur antragsberechtigt für eine Förderung von FuEuI-
Projekten im Sinne von Artikel 25 AGVO. Diese sind 
grundsätzlich im Verbund mit mindestens einem KMU 
aus Berlin oder Brandenburg beziehungsweise einer For-
schungseinrichtung durchzuführen8 .

3 .4 Forschungseinrichtungen können grundsätzlich nur im 
Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes 
im Verbund mit mindestens einem Unternehmen aus dem 
Land Brandenburg oder Berlin gefördert werden8 .

 
3 .5 Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanord-

nung aufgrund eines früheren Beschlusses der Europä-
ischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht 
nachgekommen ist, dürfen keine Einzelbeihilfen gewährt 
werden . 

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4 .1 Die geplanten Projektergebnisse müssen plausible 
Grundlage für die Steigerung der unternehmensbezoge-
nen und/oder regionalen Wertschöpfung und Beschäfti-
gung sein . Die Verwertung der Ergebnisse muss vorran-
gig in Brandenburg beziehungsweise von Brandenburg 
aus erfolgen oder zumindest weit überwiegend der Bran-
denburger Betriebsstätte zugutekommen . Die Nutzung 
von FuEuI-Ergebnissen in anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union wird dadurch nicht beeinträchtigt .
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4 .2 Die Zuwendung kann nur für Projekte gewährt werden, 
die ohne diese nicht oder nur mit erheblichem Zeitverlust 
durchgeführt werden könnten .

4 .3 Die Bonität des Antragstellers ist anhand geeigneter  
Unterlagen nachvollziehbar darzustellen . Im Falle von 
Unternehmen darf es sich nicht um solche in Schwierig-
keiten9 handeln .

4.4 Die Gesamtfinanzierung des Projektes ist nachzuweisen.

4 .5 Bei Verbundprojekten muss ein Kooperationsvertrag 
vorliegen, der neben den Grundlagen der Zusammen- 
arbeit im Projekt insbesondere die wirtschaftliche Ver-
wertung der Projektergebnisse regelt . Bei Antragstellung 
ist die Vorlage eines Entwurfes zunächst ausreichend .

4 .6 Der schriftliche Antrag mit allen erforderlichen Inhalten, 
insbesondere gemäß Artikel 6 Absatz 2 AGVO, muss vor 
Beginn der Arbeiten für das Vorhaben gestellt worden 
sein . Ein Projektbeginn ab Antragstellung ist möglich . 
Aus dieser Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmebeginn 
leitet sich jedoch kein Anspruch auf eine Zuwendung ab .

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5 .1 Art und Umfang der Zuwendung

5 .1 .1 Die Zuwendung wird zweckgebunden im Wege der An-
teilfinanzierung zur Projektförderung 

 an Forschungseinrichtungen als Zuschuss für die Pha-
sen 

- industrielle Forschung und 

- experimentelle Entwicklung

 und an Unternehmen als Zuschuss für

- die Phase der industriellen Forschung,

- Durchführbarkeitsstudien, 

- Prozess- und Organisationsinnovationen und

 grundsätzlich als Darlehen für 

- die Phase der experimentellen Entwicklung und 

- die Marktvorbereitung und die Markteinführung

 gewährt .

 Zuschüsse an Unternehmen können auch für die Innova-
tionsphase der experimentellen Entwicklung gewährt 
werden, sofern es sich um FuE-Projekte handelt, die im 
Ergebnis von thematischen Wettbewerben zur Förderung 
beantragt werden . Details zu dem der Förderung voraus-
gegangenen Wettbewerbsverfahren werden durch das für 

Wirtschaft zuständige Ministerium gesondert bekannt 
gegeben. Darüber hinaus kann in besonders begründe- 
ten Einzelfällen bei Feststellung eines übergeordneten 
Standortinteresses nach Zustimmung des für Wirtschaft 
zuständigen Ministeriums für die Phase der experimen-
tellen Entwicklung ein Zuschuss gewährt werden . Ein 
übergeordnetes Standortinteresse kann insbesondere 
dann festgestellt werden, wenn es sich bei dem Antrag-
steller um ein strukturbestimmendes Unternehmen han-
delt und das Projekt ohne eine Zuschussförderung für die 
Phase experimentelle Entwicklung nicht durchgeführt 
werden könnte .

 Projektförderung für die Phase der Marktvorbereitung 
und der Markteinführung wird ausschließlich in Form 
eines Darlehens gewährt, das den Vorgaben der De-mini-
mis-Verordnung genügt.

5 .1 .2 Bei den Zuwendungen handelt es sich im Regelfall um 
staatliche Beihilfen gemäß Artikel 107 Absatz 1 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) . Der öffentliche Finanzierungsanteil darf daher 
im Regelfall die unter Nummer 5 .2 erläuterten Förder-
höchstsätze nicht überschreiten . Der bei der Berücksich-
tigung der Förderhöchstsätze verbleibende Eigenanteil 
muss im Beihilfe-Fall folglich aus nicht-öffentlichen 
Mitteln dargestellt werden .

5 .1 .3 Die Konditionen (Laufzeit, Kapitaldienste) für die Darle-
hensgewährung werden im Einzelfall vertraglich durch 
die Bewilligungsbehörde festgelegt . Hierbei sind grund-
sätzlich folgende Rahmenbedingungen einzuhalten: Til-
gungsfreiheit bis drei Jahre, maximal bis Projektende, 
und Laufzeit bis maximal zehn Jahre ab Bewilligung. 

5 .1 .4 Finanzierungsmöglichkeiten aus Programmen des Bun-
des, der EU sowie landesspezifischer Programme sind 
vorrangig zu nutzen .

5 .1 .5 Bei Unternehmen ist die Förderung in der Regel auf zwei 
laufende, gemäß dieser Richtlinie geförderte Projekte  
begrenzt . Die Verwertung der Ergebnisse aus früheren 
durch das Land Brandenburg geförderten Innovations-
projekten wird bei der Entscheidung über eine weitere 
Förderung berücksichtigt .

5 .1 .6  Die Laufzeit eines Projektes soll drei Jahre nicht über-
schreiten . Die Laufzeit von Durchführbarkeitsstudien 
soll sechs Monate nicht überschreiten .

5 .2 Höhe der Zuwendung

5 .2 .1 Die Förderung durch Zuschüsse ist auf insgesamt 3 Mil-
lionen Euro je Antrag begrenzt .

 Die Förderung durch Darlehen beträgt maximal 3 Millio-
nen Euro je Antrag .

 Der jeweilige Höchstbetrag kann im Rahmen der Schwel-
lenwerte gemäß AGVO im Einzelfall bei Projekten, die 
übergeordneten Standortinteressen dienen, durch Ent-
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scheidung des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums 
überschritten werden .

5 .2 .2 Für Darlehen bestimmt sich die Höhe der Beihilfe nach 
ihrem Bruttosubventionsäquivalent . Dieses errechnet sich 
aus der abgezinsten Differenz zwischen dem EU-Refe-
renzzinssatz10 und dem gewährten Darlehenszinssatz im 
Verhältnis zu den gesamten zuwendungsfähigen Ausga-
ben . 

 Das zum Bewilligungszeitpunkt unter Zugrundelegung 
der planmäßigen Auszahlungs- und Tilgungszeitpunkte 
zu ermittelnde Bruttosubventionsäquivalent darf die För-
derhöchstsätze gemäß den Nummern 5.2.5 und 5.2.6 
nicht überschreiten .

5 .2 .3 Von jedem Antragsteller ist ein Eigenanteil zu erbringen . 

5.2.4 Im Übrigen sind für Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben folgende maximale Grundfördersätze bezogen auf 
die zuwendungsfähigen Ausgaben möglich:

 Phase der industriellen Forschung  50 Prozent

 Phase der experimentellen Entwicklung 25 Prozent

 Durchführbarkeitsstudien 50 Prozent

5.2.5 Die benannten Grundfördersätze gemäß Nummer 5.2.4 
können um einen KMU-Bonus erhöht werden

- 20 Prozent für kleine Unternehmen11

- 10 Prozent für mittlere Unternehmen12 .

 Die benannten Grundfördersätze gemäß Nummer 5.2.4 
können um einen weiteren Bonus von 15 Prozent erhöht 
werden, wenn eine der in Artikel 25 Absatz 6 Buchsta- 
be b AGVO genannten Voraussetzungen13 erfüllt ist . Bei 
Kooperationen mit Projektpartnern außerhalb von Bran-
denburg können die Grundfördersätze ebenfalls um die-
sen Bonus erhöht werden .

 Der Höchstfördersatz von 80 Prozent darf auch unter Be-
rücksichtigung der möglichen Zuschläge nicht über-
schritten werden .

5.2.6 Der Fördersatz für Prozess- und Organisationsinnovatio-
nen beträgt bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben .

5.2.7 Unter der Voraussetzung, dass es sich bei den ProFIT-
Zuschüssen nicht um staatliche Beihilfen gemäß Arti- 
kel 107 Absatz 1 AEUV handelt14, können die betreffen-
den Projekte der Forschungseinrichtungen - unabhängig 
von ihrer Zuordnung zu einer Innovationsphase - mit ei-
nem Fördersatz gefördert werden, der über die in den 
Nummern 5 .2 .4 und 5 .2 .5 genannten Förderhöchstsätze 
hinausgeht . Es ist grundsätzlich ein Eigenanteil von min-
destens 20 Prozent zu erbringen . Soweit Zuwendungen 
den Betrag von 750 000 Euro überschreiten, ist für die 

zugrunde liegenden förderfähigen Ausgaben mindestens 
ein Eigenanteil von 10 Prozent zu erbringen .

5.2.8 Unter Einhaltung der Beihilfegrenzen gemäß Num- 
mer 5 .2 .2 können mit Darlehen bis zu 100 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben finanziert werden, wobei 
der Finanzierungsanteil für das Gesamtvorhaben von  
80 Prozent nicht überschritten werden darf .

 Die Inhaber beziehungsweise Gesellschafter der begüns-
tigten Unternehmen müssen für Darlehen grundsätzlich 
in angemessenem Umfang haften . Auf die Stellung einer 
Sicherheit kann insbesondere dann verzichtet werden, 
wenn sich die Inhaber beziehungsweise Gesellschafter in 
angemessenem Umfang an der Finanzierung des Projek-
tes und/oder an der Finanzierung des Unternehmens be-
teiligen beziehungsweise bereits beteiligt haben .

5 .3 Zuwendungsfähige Ausgaben

 Zuwendungsfähige Ausgaben sind folgende Projektaus-
gaben (bei Unternehmen oder Forschungseinrichtungen, 
die vorsteuerabzugsberechtigt sind, ohne die darauf ent-
fallende Umsatzsteuer) .

5 .3 .1 Projektbezogene Personalausgaben .
 
 Als projektbezogene Personalausgaben werden je Voll-

zeitbeschäftigten höchstens 100 000 Euro pro Jahr be-
rücksichtigt . 

 Bei Unternehmen und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen werden das Arbeitnehmerbrutto zum Zeit-
punkt der Antragstellung und zur Abgeltung der anfallen-
den Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 15 Prozent 
der zuwendungsfähigen direkten Arbeitnehmer-Brutto-
personalausgaben als förderfähig berücksichtigt .

 Bei öffentlich grundfinanzierten Hochschulen kann das 
individuelle Arbeitgeberbruttogehalt berücksichtigt wer-
den .

 Bei Forschungseinrichtungen, die über ein geordnetes 
Rechnungswesen gemäß Nummer 2 der Leitsätze für die 
Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP) verfü-
gen, das einer externen Prüfung durch einen Wirtschafts-
prüfer unterliegt, können die Personalausgaben auf Basis 
von Durchschnittskostensätzen, die von einem Wirt-
schaftsprüfer zu bestätigen sind, angesetzt und abgerech-
net werden15 .

 Bei öffentlich grundfinanzierten Forschungseinrichtun-
gen ist das Besserstellungsverbot zu beachten . Besser-
stellungen sind zugelassen, soweit die Beschäftigung bei 
dem Zuwendungsempfänger nach einem Tarifvertrag des 
Bundes oder Kommunen (TVöD), der Länder (TV-L) er-
folgt .

 Bei Unternehmen und nicht öffentlich grundfinanzierten 
Forschungseinrichtungen findet das Besserstellungsver-
bot nur Anwendung, wenn die Einnahmen des Unterneh-
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mens beziehungsweise der Einrichtung innerhalb eines 
Planungszeitraums von drei Jahren auf Jahressicht regel-
mäßig zu mehr als 50 Prozent aus öffentlichen Zuschuss-
förderungen resultieren .

 Für Darlehen ist das Besserstellungsverbot nicht rele-
vant .

 
5 .3 .2 Ausgaben für projektbezogene Fremdleistungen .

5 .3 .3 Projektbezogene Materialausgaben .

5 .3 .4 Sonstige projektbezogene Einzelausgaben .

 Hierzu gehören insbesondere folgende Ausgaben:

- Investitionsausgaben für projektbezogene Anlagen 
und Geräte

 Bei im Projektzeitraum bestellten, angeschafften und 
installierten Anlagen und Geräten mit einem An-
schaffungspreis von mindestens 2 500 Euro und 
mehr ist nur der Wertverlust - vergleichbar den Ab-
schreibungen - innerhalb der Projektlaufzeit förder-
fähig . Der Wertverlust bereits vorhandener Anlagen 
und Geräte ist nicht zuwendungsfähig .

 Bei Forschungseinrichtungen sind Investitionsausga-
ben einschließlich gegebenenfalls anfallender Instal-
lationsausgaben in Höhe der Anschaffung zuwen-
dungsfähig, sofern den Forschungseinrichtungen 
nicht beihilfebehaftete Zuwendungen14 gewährt wer-
den . Die Anlagen dürfen auch nach dem Durchfüh-
rungszeitraum ausschließlich nicht wirtschaftlich 
genutzt werden .

- Ausgaben für die projektbezogene Nutzung von An-
lagen und Geräten (Leasing- und Mietverträge ohne 
Kaufoption)

- Projektbezogene Ausgaben für Beratung und gleich-
wertige Dienstleistungen, soweit sie zur Erfüllung 
des Zuwendungszwecks notwendig sind, ausschließ-
lich für das Vorhaben genutzt werden und bei kleinen 
und mittleren Unternehmen beziehungsweise im Zu-
sammenhang mit beihilfefreien Zuwendungen bei 
Forschungseinrichtungen anfallen

5 .3 .5 Sonstige Ausgaben für die Marktvorbereitung/Marktein-
führung .

5 .3 .6 Indirekte Projektausgaben .

 Es werden durch die Umsetzung eines Vorhabens entste-
hende indirekte Ausgaben in Höhe einer Pauschale von 
15 Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfähigen di-
rekten Personalausgaben abgegolten . Ein gesonderter 
Nachweis der indirekten Ausgaben ist hierfür nicht erfor-
derlich .

 Folgende Positionen fallen unter diese Regelung:

- Gas, Strom, Wasser

- Sonstige Ausgaben für die Betriebsraumnutzung 
(einschließlich Reinigung) 

- Bürobedarf 

- Reparatur und Instandhaltung der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung und der Betriebsräume

- Porto, Kurier, Frachten 

- Telefon und Kommunikation 

- Internetgebühren und Internetdomain 

- Ausgaben für Leasing- und Mietverträge ohne Kauf-
option

- Sach- und Fremdleistungsausgaben Buchhaltung 

- Fremdleistungen EDV

- Zeitschriften, Bücher, INFO-CD-Roms und ähnliche 
Lizenzen

- Bankgebühren

- Personalausgaben der Verwaltung (Bereiche: Perso-
nal, Buchhaltung/Controlling/Einkauf, IT/Sicherheit, 
Service)

- Nettokaltmiete

- Versicherungen für Betriebsräume und Büroausstat-
tung (zum Beispiel Feuer- oder Diebstahlversiche-
rung)

- Investitionen (Ausgabebetrag bei geringwertigen 
Wirtschaftsgütern oder steuerliche [lineare] Ab-
schreibung)

 Bei Forschungseinrichtungen, die über ein geordnetes 
Rechnungswesen gemäß Nummer 2 der Leitsätze für die 
Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP) verfü-
gen, welches einer externen Prüfung durch einen Wirt-
schaftsprüfer unterliegt und auf dessen Basis für jedes 
Geschäftsjahr ein projektbezogener Gemeinkostensatz 
ermittelt werden kann, können die indirekten Projektaus-
gaben in Form dieses Gemeinkostensatzes (als Stunden-
satz oder als Zuschlagsatz zu den Personalausgaben) an-
gesetzt und abgerechnet werden .

 Der Gemeinkostensatz ist von einem Wirtschaftsprüfer 
zu bestätigen. Maximal kann ein Gemeinkostensatz von 
90 Prozent anerkannt werden16 .
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5 .4 Vergaberecht

5.4.1 Die Bestimmungen zur Vergabe von Aufträgen gemäß 
Nummer 3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Pro-
jektförderung (ANBest-P beziehungsweise ANBest-EU) 
sind bei Förderungen mit Zuschüssen nur anzuwenden, 
sofern die Zuwendung mehr als 50 Prozent der Gesamt-
projektausgaben und das Auftragsvolumen mehr als  
100 000 Euro betragen, wobei die Auftragswertgrenze 
nicht durch eine Teilung beziehungsweise Stückelung in 
Teilaufträge umgangen werden darf .

5.4.2 Bei der Förderung mit Darlehen finden die Bestim- 
mungen zur Vergabe von Aufträgen gemäß Nummer 3 
ANBest-P keine Anwendung.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6 .1 Mit Einreichen des Projektvorschlags beziehungsweise 
-antrags berechtigt der Antragsteller die durchführenden 
Stellen und von diesen Beauftragte, alle Daten auf Daten-
träger zu speichern und für Zwecke der Statistik und der 
Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit des Förderpro-
gramms auszuwerten sowie die Auswertungsergebnisse 
unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Re-
gelungen zu veröffentlichen .

6 .2 Die Bestimmungen über die nachträgliche Änderung der 
Finanzierung gemäß Nummer 2 ANBest-P finden bei der 
Förderung mit Darlehen keine Anwendung .

6 .3 Die Unternehmen, die eine Zuwendung in Form eines 
Darlehens erhalten, müssen regelmäßig unaufgefordert 
ihre Jahresabschlüsse bei der Investitionsbank des Lan-
des Brandenburg (ILB) vorlegen .

6 .4 Informationen über jede Einzelbeihilfe von über  
500 000 Euro werden über eine ausführliche Beihilfen-
Website der Europäischen Kommission veröffentlicht .

 Darüber hinaus sind die durchführenden Stellen berech-
tigt, die Projekttitel, eine zusammenfassende Projekt- 
beschreibung, Name und Adresse der Zuwendungsemp-
fänger und die Höhe der gewährten Förderung zu veröf-
fentlichen . Die zusammenfassende Projektbeschreibung, 
erforderlichenfalls einschließlich Bildmaterial, zum 
Zwecke der Veröffentlichung ist von den Zuwendungs-
empfängern zur Verfügung zu stellen .

6.5 Alle Dokumente, für die kein gesetzliches Schriftform-
erfordernis vorliegt, können auch auf elektronischem 
Weg übermittelt werden, soweit sie von der Bewilli-
gungsbehörde dafür freigegeben sind .

7 Verfahren

7 .1 Antragsverfahren

7 .1 .1 Vollständige Antragsunterlagen sind nach Bestätigung 
der fachlichen Beratung durch die Wirtschaftsförderung 

Land Brandenburg GmbH (WFBB), Babelsberger Stra-
ße 21, 14473 Potsdam, unter Verwendung von Antrags-
vordrucken zu richten an:

 Investitionsbank des Landes Brandenburg
 Babelsberger Straße 21
 14473 Potsdam .

 Die Antragsvordrucke sind im Internet unter www .ilb .de 
zu beziehen .

 Bei Verbundprojekten ist von jedem Antragsteller ein 
Projektantrag gesondert auszufüllen und möglichst zeit-
gleich bei der ILB einzureichen .

 Im Zusammenhang mit der Antragstellung nimmt die 
ILB auch Beratungsaufgaben wahr . Die ILB kann bei der 
Beurteilung, Qualifizierung und Betreuung externe, zur 
Vertraulichkeit verpflichtete Sachverständige und Fach-
projektträger einbeziehen .

 
7 .1 .2 Unvollständige Projektanträge, die trotz Aufforderung 

nicht innerhalb der von der ILB gesetzten Fristen ver-
vollständigt werden, sind abzulehnen .

7 .2 Bewilligungsverfahren

7 .2 .1 Über die Gewährung der Zuwendungen entscheidet die 
ILB (Bewilligungsbehörde) auf der Grundlage der ein-
gereichten Unterlagen und der fachlichen Stellungnahme 
der WFBB. Bei Einsatz von Mitteln aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ent-
scheidet die ILB bei Zuwendungen ab 50 000 Euro ab-
schließend unter Berücksichtigung der Empfehlung des 
interministeriellen Gremiums für die Prioritätsachse 1 
des Operationellen Programms des EFRE 2014 - 2020. 

7.2.2 Die Entscheidungen werden nach pflichtgemäßem Er-
messen im Rahmen der verfügbaren Mittel getroffen . 
Der schriftliche Bescheid und/oder Vertrag über die ge-
troffene Entscheidung ergeht durch die ILB .

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

7 .3 .1 Die Zuschüsse werden nur nach Vorlage von Nachweisen 
über die im Rahmen des Zuwendungszwecks tatsächlich 
getätigten Ausgaben ausgezahlt (Erstattungsprinzip) . In 
Fällen der Kombination mit Darlehen erfolgt die Auszah-
lung der Zuschüsse nicht eher, als sie voraussichtlich in-
nerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt 
werden .

7 .3 .2 Für Durchführbarkeitsstudien bewilligte Zuwendungen 
werden erst nach Einreichung des Verwendungsnachwei-
ses ausgezahlt .

7 .3 .3 Die Darlehen werden vorschüssig in Tranchen zu den 
vereinbarten Zeitpunkten und Meilensteinen ausgezahlt . 
Diese orientieren sich an dem Ausgaben- und Finanzie-
rungsplan sowie der Finanzplanung des Unternehmens .
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7 .4 Verwendungsnachweisverfahren

7.4.1 Der Zwischen- und der Verwendungsnachweis bestehen 
jeweils aus dem zahlenmäßigen Nachweis gemäß Num-
mer 6.2.2.a ANBest-EU beziehungsweise Nummer 6.2.2 
ANBest-P über die Projektausgaben und dem Sach- 
bericht des Zuwendungsempfängers .

7 .4 .2 Die mit den Mittelanforderungen und/oder den Mittel-
verwendungsbelegen eingereichten Unterlagen werden 
als zahlenmäßiger Nachweis zum Zwischennachweis an-
erkannt .

 Die vom Zuwendungsempfänger an definierten Zeit-
punkten/Meilensteinen (gegebenenfalls auch im Rahmen 
einer Präsentation) zur Prüfung vorzulegenden Berichte 
zum Stand des Projektes zusammen mit den diese einbe-
ziehenden Bewertungen des Fachgutachters ersetzen die 
ansonsten erforderlichen jährlichen Sachberichte zum 
Zwischennachweis . Zeitliche und inhaltliche Vorgaben 
zur Berichterstattung, die dem Sachbericht im Zwischen-
nachweis vergleichbar ist, sind im Zuwendungsbescheid 
beziehungsweise im Zuwendungsvertrag festzulegen . 

7 .5 Zu beachtende Vorschriften 

7 .5 .1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung, die Rücknahme oder einen gegebenenfalls 
erforderlichen (Teil-)Widerruf des Zuwendungsbeschei-
des beziehungsweise die Kündigung des Zuwendungs-
vertrages und die (teilweise) Rückforderung der gewähr-
ten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 LHO, die §§ 48 bis 49a und § 62 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) sowie die ANBest-P bezie-
hungsweise ANBest-EU, soweit nicht in dieser Richt- 
linie beziehungsweise im Zuwendungsbescheid oder 
-vertrag Abweichungen zugelassen sind.

 Für Projekte, an denen der EFRE beteiligt ist, gelten vor-
rangig zur Landeshaushaltsordnung die einschlägigen 
EU-Verordnungen 2014 - 2020, die dazugehörigen dele-
gierten Rechtsakte und Durchführungsbestimmungen in 
der zum Zeitpunkt der Entscheidung jeweils aktuellen 
Fassung . Daraus ergeben sich Besonderheiten, insbeson-
dere hinsichtlich der Auszahlung, des Abrechnungsver-
fahrens, der Aufbewahrungsfristen und der Prüfrechte, 
die im Zuwendungsbescheid den Zuwendungsempfän-
gern im Einzelnen mitgeteilt werden . 

7 .5 .2 Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rück-
forderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zu-
wendung von Bedeutung sind, sind subventionserheblich 
im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) in Ver-
bindung mit den §§ 2, 3 und 4 des Subventionsgesetzes 
vom 29 . Juli 1976 (BGBl . I S . 2034, 2037) und § 1 des 
Brandenburgischen Subventionsgesetzes (BbgSubvG) 
vom 11 . November 1996 (GVBl . I S . 306) . Zu den sub-
ventionserheblichen Tatsachen zählen insbesondere die 
im Zuwendungsantrag und den beizufügenden Unterla-
gen sowie die in den Abrechnungsunterlagen (Num-

mern 7.3 und 7.4) enthaltenen Angaben. Subventions- 
erhebliche Tatsachen und deren Änderungen sind der 
ILB unverzüglich mitzuteilen .

8 Geltungsdauer

8 .1 Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft und gilt bis zum 
31 . Dezember 2020 . 

8 .2 Gleichzeitig tritt die Richtlinie des Ministeriums für 
Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Bran-
denburg für das Programm zur Förderung von Forschung, 
Innovationen und Technologien (ProFIT Brandenburg) 
vom 10. September 2014 (ABl. S. 1203) außer Kraft.

8 .3 Vor Inkrafttreten dieser Richtlinie bei der ILB eingegan-
gene Förderanträge für entsprechende Projekte, die noch 
nicht entschieden wurden, werden nach dieser Richtlinie 
behandelt .

1 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß Anhang 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 (vgl. Fußnote 3)

2 Forschungseinrichtungen im Sinne dieser Richtlinie sind Einrichtungen, 
wie zum Beispiel Hochschulen oder Forschungsinstitute, unabhängig von 
ihrer Finanzierungsform, deren Hauptaufgabe in Tätigkeiten der genannten 
Forschungs- und Entwicklungsstufen gemäß Nummer 2.1 besteht und die 
daraus resultierende Forschungsergebnisse durch Lehre, Veröffentlichung 
oder Technologietransfer verbreiten . Alle Einnahmen werden für FuE, die 
Verbreitung von FuE-Ergebnissen oder die Lehre verwendet. Unschädlich 
ist die Einflussnahme von gewinnorientierten Unternehmen (beispielsweise 
als Anteilseigner oder Mitglieder), sofern diese keinen bevorzugten Zugang 
zu den Forschungskapazitäten der Einrichtung oder den von ihr erzielten 
Forschungsergebnissen haben .

3 Verordnung (EU) Nr . 651/2014 vom 17 . Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AGVO, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1)

4 Verordnung (EU) Nr . 1407/2013 vom 18 . Dezember 2013 über die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1)

5 Ein Verbund bezeichnet die schriftlich fixierte und verbindliche Zusam-
menarbeit von mindestens zwei Projektpartnern (voneinander unabhängige 
Unternehmen und/oder Forschungseinrichtungen) zur Umsetzung des zur 
Förderung beantragten Projektes . Die jeweiligen Projektpartner eines Ver-
bundes müssen angemessene, eigenständige Projektbeiträge leisten . Bei 
Verbünden mit Forschungseinrichtungen soll der Anteil der Unternehmen 
am gesamten Verbundvorhaben mehr als 50 Prozent betragen .

6 Die Regelungen und Beschränkungen einer De-minimis-Beihilfe gemäß der 
De-minimis-Verordnung sind zu beachten, insbesondere ist die Förderung 
von exportbezogenen Ausgaben im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d 
der De-minimis-Verordnung ausgeschlossen.

7 Hierzu können auch gemeinnützige Gesellschaften gehören .
8 Verbundkonstellationen mit weiteren Partnern außerhalb Brandenburgs sind  

zulässig .
9 Es gilt die Begriffsbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 18 AGVO.
10 Der EU-Referenzzinssatz ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Basiszinssatz 

zuzüglich eines Margenaufschlages, welcher sich aus der aktuellen Bonität 
des Antragstellers ableitet . Zur Ermittlung der Beihilfewerte wird die Mittei-
lung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der 
Referenz- und Abzinsungssätze (Veröffentlichung im Amtsblatt der Europä-
ischen Union C 14 vom 19.1.2008, S. 6) angewandt.

11 Kleine Unternehmen gemäß der KMU-Definition (vgl. Fußnote 1) sind Unter-
nehmen, die weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz 
oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro ausweisen .

12 Mittlere Unternehmen gemäß der KMU-Definition (vgl. Fußnote 1) sind  
Unternehmen, die mindestens 50 und weniger als 250 Mitarbeiter beschäfti-
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gen und einen Jahresumsatz  von mehr als 10 Millionen Euro, aber höchstens 
50 Millionen Euro, oder eine Jahresbilanzsumme von mehr als 10 Millionen 
Euro, aber höchstens 43 Millionen Euro, ausweisen . 

13 Der Bonus kann gewährt werden, wenn
- das Vorhaben die wirksame Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, 

von denen mindestens eines ein KMU ist, beinhaltet oder das Vorhaben 
in mindestens zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt wird, wobei kein 
einzelnes Unternehmen mehr als 70 Prozent der beihilfefähigen Kosten 
bestreitet, oder

- das Vorhaben die wirksame Zusammenarbeit zwischen einem Unter-
nehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und 
Wissensverbreitung, die mindestens 10 Prozent der beihilfefähigen 
Kosten tragen und das Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse 
zu veröffentlichen, beinhaltet oder

- die Ergebnisse des Vorhabens durch Konferenzen, Veröffentlichung, 
Open-Access-Repositorien oder durch gebührenfreie Software bezie-
hungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung finden.

14 Zuwendungen an Forschungseinrichtungen zur Finanzierung nichtwirt-
schaftlicher Tätigkeiten stellen gemäß Nummer 2.1.1. des FuEuI-Unionsrah-
mens keine staatliche Beihilfe dar, wenn die nichtwirtschaftlichen und die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten und ihre Kosten, Finanzierung und Erlöse klar 
voneinander getrennt werden können, sodass keine Gefahr der Quersubven-
tionierung der wirtschaftlichen Tätigkeit besteht und der Nachweis der kor-
rekten Zuordnung der Kosten, Finanzierung und Erlöse im Jahresabschluss 
der betreffenden Einrichtung geführt werden kann .

15 Die Bestimmung der Durchschnittskosten hat auf Basis einer angemessenen, 
gerechten und nachprüfbaren Methode zu erfolgen . Für jedes Jahr der Pro-
jektlaufzeit sind die vom Wirtschaftsprüfer bestätigten nachkalkulierten  
Personaldurchschnittskostensätze nachzuweisen . Hier ist durch den Wirt-
schaftsprüfer zu testieren, dass die im Rahmen der Nachkalkulation 
verwendeten Kostensätze ausschließlich auf den tatsächlichen Ausgaben des 
vorangegangenen Geschäftsjahres und ausschließlich auf Kosten beruhen, 
die im Sinne der Strukturfondsverordnungen förderfähig sind . Sofern diese 
unterhalb der vorkalkulierten Personaldurchschnittskostensätze liegen, kann 
sich daraus eine Rückforderung ergeben . Hierbei handelt es sich um Stan-
dardeinheitskosten nach Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit 
Absatz 5 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr . 1303/2013 .

16 Folgende Kostenbestandteile dürfen in dem Gemeinkostensatz nicht enthal-
ten sein: Vertriebskosten (einschließlich Werbekosten), Gewerbeertragsteu-
er, Kalkulatorische Kosten für Einzelwagnisse (Nummern 47 bis 50 LSP), 
Kosten der freien Forschung (Nummern 27 und 28 LSP), Kalkulatorischer 
Gewinn (Nummern 51 und 52 LSP), Zinsanteile in den Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen, Kalkulatorische Zinsen auf Eigen- und Fremdkapi-
tal (Nummern 43 bis 46 LSP), Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung 
für Projektmitarbeiter, zusätzliche Sozialaufwendungen (Nummer 25 Ab-
satz 2 Buchstabe b LSP), nicht auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhende 
Beiträge (Nummer 32 Absatz 2 LSP), Sonderabschreibungen (Nummer 41) . 
Gegebenenfalls ist ein entsprechend korrigierter Gemeinkostensatz vom 
Wirtschaftsprüfer zu bestätigen . Forschungseinrichtungen, deren Tätigkeit 
ausschließlich die Durchführung von Forschungsprojekten betrifft, können 
über den Gemeinkostensatz auch solche indirekten Ausgaben ansetzen und 
abrechnen, die in der Einrichtung der Erfüllung des Projektziels dienen .

 Ein Einzelbelegnachweis der indirekten Projektausgaben im Rahmen der 
Auszahlung ist bei Verwendung des Gemeinkostensatzes nicht erforderlich . 
Stattdessen ist für jedes Jahr der Projektlaufzeit der vom Wirtschaftsprüfer 
bestätigte nachkalkulierte Gemeinkostensatz nachzuweisen . Sofern dieser 
unterhalb des vorkalkulierten Satzes liegt, kann sich daraus eine Rückforde-
rung ergeben .

Änderung des Namens 
der Gemeinde Straupitz/Tšupc

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales

Vom 28 . Februar 2018

Das Ministerium des Innern und für Kommunales hat in An-
wendung des § 9 Absatz 1 Satz 3 der Kommunalverfassung des 

Landes Brandenburg die Änderung des Namens der Gemeinde 
Straupitz/Tšupc in

Straupitz (Spreewald)/Tšupc (Błota)

mit Bescheid vom 5 . Juli 2017 genehmigt . Der Bescheid ist mit 
Ablauf des 14 . August 2017 bestandskräftig geworden .

Hiermit wird die Namensänderung öffentlich bekannt gemacht .

Richtlinie 
des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft zur Gewährung 

von Zuwendungen aus Mitteln der Jagdabgabe

Vom 2 . März 2018

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1 .1 Das Land gewährt aus Mitteln der Jagdabgabe nach § 23 
des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdG) 
vom 9. Oktober 2003 (GVBl. I S. 250), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 10 . Juli 2014 (GVBl . I 
Nr. 33) geändert worden ist, nach Maßgabe dieser Richt-
linie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen zur Förde-
rung des Jagdwesens . 

1 .2 Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht . Die Bewilligungsbehörde ent-
scheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Mittel .

1.3 Die Oberste Jagdbehörde kann im Rahmen des § 23  
BbgJagdG Maßnahmen, die der Förderung des Jagd- 
wesens dienen, selbst beauftragen .

2 Gegenstand der Förderung

2.1 Maßnahmen der jagdlichen Aus- und Fortbildung:

2.1.1 Vorbereitung und Ausrichtung von Lehr- und Fortbil-
dungsveranstaltungen einschließlich der Fortbildung im 
jagdlichen Schießen für Berufsjägerinnen und Berufs- 
jäger, Jägerinnen und Jäger, Jagdaufseherinnen und Jagd-
aufseher, Vertreter der Jagdrechtsinhaber einschließlich 
der Ausbildung zu Jägern sowie für Auszubildende zur 
Berufsjägerin oder zum Berufsjäger; förderfähig sind 
insbesondere: Lehrmittel, Ausgaben für entsprechende 
Räume, Reisekosten und Honorare der Referenten .

2.1.2 Muster- und Lehrreviere der gemäß § 57 Absatz 1  
BbgJagdG anerkannten Landesvereinigungen der Jäger . 

2.2 Maßnahmen der Biotopgestaltung und Biotoppflege so-
wie Maßnahmen des Artenschutzes für bestandsbedrohte 
Wildarten . 
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2.3 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit von anerkannten 
Landesvereinigungen der Jäger, der Hegegemeinschaf-
ten, sofern diese eingetragene Vereine sind, der Falkne-
rinnen und Falkner, der Berufsjägerinnen und Berufs- 
jäger, der Jagdhundevereine und des Jagdaufseherver-
bandes:

2.3.1 Druck- und Versandkosten des Mitteilungsblattes des 
Landesjagdverbandes Brandenburg (LJVB) „Wir Jäger“ 
für seine Mitglieder,

2 .3 .2 Aufwendungen für die Landeshegeschau und Hege-
schauen der Hegegemeinschaften (e . V .),

2.3.3 Kinder- und Jugendarbeit,

2.3.4 sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

2.4 Maßnahmen zur Förderung des Jagdhornblasens:

2 .4 .1 die Beschaffung, Reparatur von Jagdhörnern und dazu-
gehörigen Schutzhüllen und der Erwerb von entspre-
chendem Lehrmaterial für Bläsergruppen der Jägerinnen 
und Jäger, 

2.4.2 die Ausrichtung von überregionalen Jagdhornbläser-Wett-
bewerben .

2.5 Maßnahmen im Bereich des Jagdhundewesens:

2.5.1 der Neu- und Ausbau, die Instandhaltung und die Sanie-
rung von Übungs- und Prüfungsanlagen für Jagdge-
brauchshunde,

2 .5 .2 die Ausrichtung von Jagdgebrauchshundeprüfungen 
(einschließlich Anlagen- und Zuchtprüfungen für Jagd-
gebrauchshunderassen),

2 .5 .3 die Ausrichtung und materielle Ausstattung von Lehr-
gängen und Schulungen für Richterinnen und Richter, 
Hundeführerinnen und Hundeführer sowie Hunde als 
Grundlage für Prüfungen nach Nummer 2 .5 .2,

2 .5 .4 die Anschaffung von Hundeortungsgeräten,

2 .5 .5 die Anschaffung von Schutzausrüstungen für Jagdhunde,

2.5.6 die Anschaffung von Keilerschutzhosen und Schutz- 
jacken für Schweißhundeführerinnen und Schweißhun-
deführer (maximal alle fünf Jahre).

2.6 Maßnahmen zur Förderung des jagdlichen Schießens:

 Aufwendungen für den Neu- und Ausbau, die Instandhal-
tung und die Sanierung von jagdlichen Schießstandanla-
gen .

2.7 Maßnahmen zur Unterstützung der Wildforschung.

2 .8 Sonstiges jagdliches Brauchtum sowie jagdhistorische 
Dokumentationen .

2 .9 Andere als die unter Nummer 2 .1 bis Nummer 2 .8 ge-
nannten Maßnahmen mit hoher jagdpolitischer Bedeu-
tung .

2 .10 Aufwendungen zur Errichtung und zum Betrieb von 
durch die Oberste Jagdbehörde anerkannten Pflege- und 
Auffangstationen für Wild .

3 Zuwendungsempfänger

3.1 Für Maßnahmen nach den Nummern 2.1, 2.3 bis 2.6 so-
wie 2.8 und 2.9 gilt:

 Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts 
(mit Ausnahme von Gebietskörperschaften), zu deren 
satzungsgemäßer Aufgabe die Förderung des Jagd- und 
Jagdhundewesens gehören .

3 .2 Natürliche Personen, die Aufgaben nach Nummer 3 .1 er-
füllen .

3.3 Für Maßnahmen nach Nummer 2.2 gilt:

 Grundeigentümer, Jagdausübungsberechtigte und Jagd-
genossenschaften .

3.4 Für Maßnahmen nach Nummer 2.7 gilt:

 Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und 
privaten Rechts .

3.5 Für Maßnahmen nach Nummer 2.10 gilt:

 Betreiber von anerkannten Auffang- und Pflegestationen 
für Wild .

4 Zuwendungsvoraussetzungen
 
4 .1 Das Vorhaben darf nicht für kommerzielle Zwecke be-

stimmt sein .

4 .2 Die Zulässigkeit des Vorhabens ist unabdingbare Voraus-
setzung der Förderung .

 Genehmigungen, sonstige Erlaubnisse oder behördliche 
Entscheidungen sind vom Antragsteller einzuholen .

4.3 Für Maßnahmen nach den Nummern 2.5.4, 2.5.5 und 
2.5.6 gilt:

 Jagdhundeführerinnen und Jagdhundeführer müssen  
ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg haben . 

 Weiterhin beträgt das Höchstalter des zu fördernden 
Jagdhundes neun Jahre .

 Jagdhunde sind erst förderfähig, wenn sie den Nachweis 
der Brauchbarkeit entsprechend der Jagdhundebrauch-
barkeitsverordnung - JagdHBV vom 14. September 2005 
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(GVBl . II S . 482) für den vorgesehenen Einsatzzweck 
nachgewiesen haben .

 Die Anzahl der zu fördernden Jagdhunde pro Jahr wird 
auf drei Jagdhunde pro Antragsteller begrenzt . 

 Hundeschutzwesten und Keilerschutzhosen sind nur för-
derfähig, sofern diese durch eine anerkannte Zertifizie-
rungseinrichtung auf den praktischen Gebrauchswert hin 
zertifiziert sind. Keilerschutzhosen müssen zusätzlich 
eine EG-Baumusterprüfung durchlaufen haben.

4.4 Für Maßnahmen nach Nummer 2.2 muss der Antragstel-
lende Eigentümer der Flächen sein beziehungsweise als 
Jagdpächterin oder Jagdpächter über ein entsprechendes 
vertraglich gesichertes langfristiges (mindestens sechs 
Jahre) Nutzungsrecht verfügen. Bei Pflanzungen von Ge-
hölzen in der freien Natur ist gebietsheimisches, stand-
ortgerechtes Pflanzenmaterial aus regionalem, herkunfts-
gesichertem Saatgut zu verwenden . Näheres hierzu regelt 
der Erlass zur „Sicherung gebietsheimischer Herkünfte 
bei Pflanzung von Gehölzen in der freien Natur“ vom 
18 . September 2013 (ABl . S . 2812) .

4 .5 Soweit nach Nummer 2 .9 ein Zuwendungsbetrag in 
Höhe von 5 000 Euro überschritten wird, sind vorher die 
anerkannten Landesvereinigungen der Jäger zu hören .

4.6 Für Maßnahmen, die im Rahmen anderer Förderpro-
gramme einschließlich Landwirtschaftsfonds- und Struk-
turfondsförderung gefördert werden, ist eine Förderung 
nach dieser Richtlinie ausgeschlossen . Eine Mehrfach-
förderung ist nicht zulässig .

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart:  Projektförderung 

5.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung

5.4 Höhe der Zuwendung für Maßnahmen:

5 .4 .1 nach den Nummern 2 .1 und 2 .3 .2

 bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtaus- 
gaben .

5 .4 .2 nach den Nummern 2 .2, 2 .7 und 2 .10

 bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtaus- 
gaben .

5 .4 .3 nach Nummer 2 .3 .1

 bis zu 60 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtaus- 
gaben .

5 .4 .4 nach den Nummern 2 .3 .3, 2 .3 .4, 2 .4, 2 .5 .1, 2 .5 .2, 2 .5 .3, 
2 .5 .4, 2 .5 .5, 2 .5 .6, 2 .6 sowie 2 .8 und 2 .9

 bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtaus- 
gaben .

 In besonders begründeten Einzelfällen kann die oberste 
Jagdbehörde höhere Fördersätze zulassen. Eine Voll- 
finanzierung bleibt hier jedoch ausgeschlossen.

5 .5 Die Bagatellgrenze beträgt 500 Euro .

6  Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Bei der Förderung gemäß Nummer 2.6 muss gewährleis-
tet sein, dass auf Wurfscheibenständen ausschließlich 
zertifizierte, schadstoffarme Wurfscheiben mit einem 
PAK-Gehalt (Summe der 16 EPA-PAK) von ≤ 30 mg/kg 
verwendet werden .

6.2 Für Maßnahmen mit zuwendungsfähigen Gesamtausga-
ben bis zu einer Höhe von 5 000 Euro kann für Zuwen-
dungsempfänger außerhalb des gemeindlichen Bereiches 
ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen werden .

6 .3 Bei der Festsetzung von Reisekosten ist das Bundesreise-
kostengesetz in der jeweils geltenden Fassung maßge-
bend .

6.4 Bei Maßnahmen nach Nummer 2.7 behält sich das Land 
die Verwertungsrechte an den Forschungsergebnissen vor .

7 Verfahren

7 .1 Antragsverfahren

 Der Antrag ist vollständig und formgebunden bei dem für 
das Jagdwesen zuständigen Ministerium als oberster 
Jagdbehörde zu stellen .

 Anträge nach Nummer 2 .10 sind spätestens bis zum 
1. Dezember des Jahres vor dem Jahr, in dem die Förde-
rung erfolgen soll, alle übrigen Anträge bis zum 31. März 
des für die Bewilligung vorgesehenen Haushaltsjahres zu 
stellen . Die Bewilligungsbehörde kann in begründeten 
Fällen Ausnahmen zulassen .

 Die Antragsformulare sind bei der obersten Jagdbehörde 
erhältlich . Sie können auch auf der Homepage der obers-
ten Jagdbehörde heruntergeladen werden .

7 .2 Bewilligungsverfahren

 Bewilligungsbehörde ist das für das Jagdwesen zuständi-
ge Ministerium als Oberste Jagdbehörde. 
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7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Mittelanforderung ist formgebunden an die Bewilli-
gungsbehörde zu stellen . Die Auszahlung erfolgt durch 
die Bewilligungsbehörde .

7 .4 Verwendungsnachweisverfahren

 Der Verwendungsnachweis ist gegenüber der Bewilli-
gungsbehörde zu erbringen .

7 .5 Zu beachtende Vorschriften

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis, die Prüfung der 
Verwendung, die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 
LHO, soweit nicht in der Förderrichtlinie Abweichungen 
zugelassen worden sind .

8 Geltungsdauer

 Diese Förderrichtlinie tritt am 1 . April 2018 in Kraft und 
ist bis zum 31 . März 2023 befristet .

 Ein Effizienznachweis ist alle zwei Jahre, erstmalig zum 
31 . Dezember 2020, vorzulegen . 

 Gleichzeitig tritt die Richtlinie des Ministeriums für In- 
frastruktur und Landwirtschaft zur Gewährung von Zu-
wendungen aus Mitteln der Jagdabgabe vom 5 . April 
2013 (ABl. S. 1486) außer Kraft.

 Förderanträge, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 
eingereicht und bis zum Inkrafttreten nicht entschieden 
wurden, werden nach dieser Richtlinie behandelt .

Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben Errichtung und Betrieb 
eines Blockheizkraftwerkes in 15306 Seelow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 20 . März 2018

Die Biogas Produktion Seelow GmbH, Loos 1 a in 15306 Seelow 
beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grundstück 15306 Seelow, 
Loos 1 a in der Gemarkung Seelow, Flur 7, Flurstück 37  
ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu errichten und zu betreiben . 
(Az.: G07717)

Das Vorhaben umfasst den dauerhaften Betrieb eines im Jahr 
2013 baurechtlich (für 12 Monate) genehmigten BHKW mit 
einer Feuerungswärmeleistung von ca . 2 MW . Das BHKW mit 
Magergasmotor soll auch weiterhin mit Biogas betrieben wer-
den, welches in der benachbarten Biogasanlage erzeugt wird . 
Die erzeugte elektrische Energie wird in das öffentliche Netz 
eingespeist, die Wärme zu Holztrocknungszwecken genutzt . 

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1 .2 .2 .2 (V) 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4 . BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1 .2 .2 .2 Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) .

Nach § 7 Absatz 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine 
standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht 
durchzuführen . Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Ge-
nehmigungsverfahrens auf der Grundlage der vom Vorhabens-
träger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen .

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
beantragte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. Diese Feststel-
lung ist nicht selbstständig anfechtbar .

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die beantragte 
Anlage erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht her-
vorgerufen werden . Mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit, 
Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
und Landschaftsbild ist nicht zu rechnen. Der Standort befindet 
sich in einem dünn besiedelten Landschaftsraum mit sehr struk-
turarmen Flächen, die Schutzgebiete sind mehr als 1 km ent-
fernt . Das BHKW soll im funktionalen Zusammenhang mit der 
Biogasanlage im Außenbereich der Stadt Seelow betrieben 
werden, welche sich im ausgewiesenen Sondergebiet für Ener-
gieerzeugungsanlagen befindet. Es erfolgen keine erheblichen 
Eingriffe in Natur und Landschaft . Eine Beeinträchtigung des 
Grundwassers (angrenzendes Trinkwasserschutzgebiet) ist auf-
grund der Vorkehrungen gemäß dem Stand der Technik (dop-
pelwandige Ölbehälter mit Leckage-Erkennung und Füllstands-
anzeige) nicht zu erwarten . 

Rechtsgrundlagen

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
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und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17 . Mai 2013 (BGBl . I S . 1274), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 18 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2771)

- Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440)

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24 . Februar 2010 
(BGBl . I S . 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 8 . September 2017 (BGBl . I S . 3370)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung für die im Zuge 
der Flurbereinigung „Pfefferfließ“, Az.: 1-001-W 

im Wege- und Gewässerplan benannten Vorhaben

Bekanntmachung des Landesamtes für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Vom 12 . Februar 2018

Das Flurbereinigungsverfahren „Pfefferfließ“ wird nach § 86 
des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in Verbindung mit  
den Bestimmungen des Brandenburgischen Landentwicklungs- 
gesetzes (BbgLEG) durchgeführt .

In dem Verfahren sollen die im Wege- und Gewässerplan nach 
§ 41 FlurbG ausgewiesenen Maßnahmen durchgeführt werden. 
Dabei handelt es sich um die Herstellung und den Ausbau von 
landwirtschaftlichen Wegen und Kreuzungsbauwerken .

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 c des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG) hat ergeben, 
dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, 
da von dem Vorhaben keine erheblichen nachhaltigen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind .

Das Ergebnis dieser Vorprüfung liegt zwei Wochen vom 
26.03.2018 bis einschließlich 09.04.2018 zur Einsichtnahme 
beim 

 Landesamt für Ländliche Entwicklung,
 Landwirtschaft und Flurneuordnung,
 Seeburger Chaussee 2, Haus 4,
 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

aus und kann dort während der Geschäftszeit eingesehen werden .

Rechtsgrundlage: Gesetz über die Umweltverträglichkeits- 
prüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24 . Februar 2010 (BGBl . I S . 94), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 8 . September 2017 (BGBl . I S . 3370) 

Es wird darauf hingewiesen, dass Rechtsmittel gegen diese 
Feststellung gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht möglich sind.

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung

Abteilung Landentwicklung und Flurneuordnung

Aufhebung einer Bewilligung

Bekanntmachung des
Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Vom 6 . März 2018

Gemäß § 19 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13. Au-
gust 1980 (BGBl . I S . 1310), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 4 des Gesetzes vom 20 . Juli 2017 (BGBl . I S . 2808), ist 
dem Antrag der 

Kies- und Steinwerk Boerner GmbH & Co.KG
mit Sitz in Calbe (Saale),

eingetragen beim Amtsgericht Stendal
im Handelsregister unter HRA 5003,

auf vollständige Aufhebung der am 16. April 1997 vom Ober-
bergamt des Landes Brandenburg gemäß § 8 BBergG erteilten 
Bewilligung zur Gewinnung von

Kiesen und Kiessanden zur Herstellung von 
Betonzuschlagstoffen

in dem 3.490.500 m² großen Feld Taubendorf B (Feldesnum-
mer: 22-1444), gelegen im Landkreis Spree-Neiße, mit Datum 
vom 29 . Januar 2018 stattgegeben worden .
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden . Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw . 
Gläubiger widerspricht . Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläu-
bigers und den übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit die An-
meldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt .
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len . Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle abgeben .
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs- 
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei-
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstan-
des .

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 15. Mai 2018, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von Frankfurt 
(Oder) Blatt 1286 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2,  Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 75, Flurstück 17, 

Gebäude- und Freifläche, Leipziger Str. 34, Größe: 
381 m²

versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
02 .10 .2013 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 502.000,00 EUR.

Nutzung:  überwiegend vermietetes Mehrfamilienhaus
Postanschrift:  Leipziger Str. 34, 15232 Frankfurt (Oder)
Az.: 3 K 137/13

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 16. Mai 2018, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts  Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im 
Grundbuch von Philadelphia Blatt 285 eingetragene Grund-
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 1,  Gemarkung Philadelphia, Flur 2, Flurstück 266, 

Gebäude- und Freifläche, Hauptstraße Philadel-
phia 21, Größe: 566 m²

versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
27 .04 .2016 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 119.000,00 EUR.

Nutzung:  anderthalbgeschossige Doppelhaushälfte sowie 
Schuppen

Postanschrift:  Hauptstraße Philadelphia 21, 15859 Storkow 
OT Philadelphia

Im Termin am 06 .12 .2017 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwer-
tes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleiben-
den Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat .
Geschäfts-Nr.: 3 K 51/16

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Mittwoch, 23. Mai 2018, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im 
Grundbuch von Seelow Blatt 912 eingetragene Grundstück, 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 5,  Gemarkung Seelow, Flur 16, Flurstück 592, Gebäu-

de- und Freifläche, Pfirsichstr. 30, Größe: 685 m²
versteigert werden .
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
13 .04 .2017 eingetragen worden .

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf: 65.000,00 EUR.

Nutzung: mit einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) 
sowie Nebengebäude bebautes Grundstück

Postanschrift:  Pfirsichstr. 30, 15306 Seelow
Geschäfts-Nr.: 3 K 34/17

Amtsgericht Luckenwalde

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 23. Mai 2018, 9:30 Uhr
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im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 25, 
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von 
Luckenwalde Blatt 307 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 7, Gemarkung Luckenwalde, Flur 5, Flurstück 118/1, 

Gebäude- und Freifläche, Käthe-Kollwitz-Str. 11, 
Größe 249 m²

lfd . Nr . 7, Gemarkung Luckenwalde, Flur 5, Flurstück 118/2, 
Gebäude- und Freifläche, Käthe-Kollwitz-Str. 10, 11,  
Größe 4.044 m²

versteigert werden . 

Der Verkehrswert ist auf 127 .000,00 EUR festgesetzt worden . 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
10 .03 .2017 eingetragen worden . 

Das Grundstück befindet sich in 14943 Luckenwalde, Käthe-
Kollwitz-Str. 10 - 11. Es ist bebaut mit einem Mehrfamilien-
haus, eine Brandruine und diversen ruinösen Nebengebäuden . 
Das Baujahr des Wohngebäudes ist nicht bekannt, geschätzt vor 
1900. Es steht seit rd. 25 Jahren leer und befindet sich in einem 
desolaten Zustand .
Die nähere Beschreibung kann dem im Amtsgericht Lucken-
walde, Zimmer 8, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten 
entnommen werden .
Az.: 17 K 15/17

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufruf

Der Verein Brandenburg British Pony Club e. V. im Zehnruten-
weg 55 A in 14513 Teltow wird zum 01 .03 .2018 aufgelöst .

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche gegen 

den Verein bei nachstehend genannten Liquidatoren anzumel-
den:

Susanne Schulze  Alena Witt
Vogelsang 3 b Falkenstraße 35
14195 Berlin  14532 Stahnsdorf 
 E-Mail: leni_1989@freenet .de

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über
Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Der verloren gegangene Dienstausweis von Frau Beate Bi-
cking-Reichert, Dienstausweisnummer: 202896, ausgestellt 
von der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Gültigkeitsver-
merk bis 17 .01 .2021, wird hiermit für ungültig erklärt .

Ministerium der Finanzen

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Frau Ilona 
Wiegmann, Dienstausweis-Nr. 106261, ausgestellt am 
12 .08 .1992, Gültigkeitsvermerk bis zum 31 .08 .2012, wird hier-
mit für ungültig erklärt .

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Frau Antje An-
dersen, Dienstausweis-Nr. 147190, ausgestellt am 13 .04 .2007, 
Gültigkeitsvermerk bis zum 01 .07 .2017, wird hiermit für un-
gültig erklärt .

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Frau Olga 
Schumann, Dienstausweis-Nr. 149409, ausgestellt am 
13 .04 .2007, Gültigkeitsvermerk bis zum 01 .07 .2012, wird hier-
mit für ungültig erklärt .

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Frau Regina 
Göttel, Dienstausweis-Nr. 106224, ausgestellt am 12 .08 .1992, 
Gültigkeitsvermerk bis zum 31 .08 .2002, wird hiermit für un-
gültig erklärt .

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Frau Anke Za-
garus, Dienstausweis-Nr. 106266, ausgestellt am 24 .09 .1992, 
Gültigkeitsvermerk bis zum 30 .09 .2002, wird hiermit für un-
gültig erklärt .

Der abhanden gekommene Dienstausweis von Herrn Ralf 
Schöne, Dienstausweis-Nr. 106298, ausgestellt am 01 .12 .1993, 
Gültigkeitsvermerk bis zum 30 .11 .2003, wird hiermit für un-
gültig erklärt .



308 Amtsblatt für Brandenburg – Nr . 11 vom 21 . März 2018

Herausgeber: Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, 
Anschrift: 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 107, Telefon: 0331 866-0.

Der Bezugspreis beträgt jährlich 56,24 EUR (zzgl . Versandkosten + Portokosten) . Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer . Die Einweisung kann jederzeit erfolgen .
Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg .

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein .
Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post. Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind

an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten .
Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Golm, Karl-Liebknecht-Straße 24 - 25, Haus 2,

14476 Potsdam, Telefon 0331 5689-0

Das Amtsblatt für Brandenburg ist im Internet abrufbar unter www .landesrecht .brandenburg .de (Veröffentlichungsblätter [ab 2000]), 
seit 1. Januar 2007 auch mit sämtlichen Bekanntmachungen (außer Insolvenzsachen) und Ausschreibungen.

Amtsblatt für Brandenburg


	Inhalt
	BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN
	BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
	Zwangsversteigerungssachen
	SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN
	Bekanntmachung über Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen
	NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
	Gläubigeraufruf

